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1. Berufungsprozesse (reguläres Verfahren, Ausschreibungsverzicht, Genie-
klausel)  

 
§ 13 HmbHG1 Berufungen 
(1) 1Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer werden vom Präsidium der 
Hochschule berufen. 2Bei der Berufung soll in der Regel nach der vorgeschlagenen 
Reihenfolge verfahren werden. 3Abweichungen sind, ebenso wie eine Rückgabe des 
Berufungsvorschlages, gegenüber dem Hochschulsenat, in Hochschulen mit Fakul-
täten gegenüber dem Fakultätsrat, zu begründen. 
(2) Absatz 1 Satz 1 gilt für Bleibeverhandlungen entsprechend. 
(3) Zusagen oder Vereinbarungen, die sich auf die personelle, sächliche oder finan-
zielle Ausstattung des Arbeitsbereichs einer Hochschullehrerin oder eines Hoch-
schullehrers beziehen (Ausstattungszusagen), sind auf längstens fünf Jahre zu be-
fristen; die §§ 24 und 28 bleiben unberührt. 
 
§ 14 HmbHG Berufungsvorschläge 
(1) 1Die Hochschule überprüft bei freien oder frei werdenden Professuren und Juni-
orprofessuren die zukünftige Verwendung der Stelle. 2Professuren und Juniorprofes-
suren, die besetzt oder wieder besetzt werden sollen, sind von der Hochschule öf-
fentlich, in der Regel international, auszuschreiben. 3Bei der Ausschreibung ist auf 
die Regelung des § 12 Absatz 7 Satz 2 hinzuweisen und eine über das Erforderliche 
hinausgehende fachliche Verengung zu vermeiden. 
(2) 1In den Hochschulen werden Berufungsausschüsse gebildet, die rechtzeitig die 
Berufungsvorschläge aufstellen. 2Ihnen gehören Vertreterinnen und Vertreter der in 
§ 10 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 genannten Gruppen an. 3Die Professorinnen und 
Professoren verfügen mindestens über die absolute Mehrheit der Sitze und Stim-
men, die in § 10 Absatz 1 Nummern 2 und 3 genannten Gruppen über je eine Ver-
treterin oder einen Vertreter. 4In Hochschulen mit Fakultäten werden Berufungsaus-
schüsse von der Fakultät gebildet; der Fakultätsrat entscheidet über den vom Beru-
fungsausschuss vorgelegten Berufungsvorschlag und leitet ihn über das Dekanat an 
das Präsidium weiter. 5Mindestens zwei Professorinnen oder Professoren im Beru-
fungsausschuss dürfen nicht Mitglieder der Hochschule nach § 8 Absatz 1 sein (ex-
terne Mitglieder); diese Personen werden vom Präsidium benannt und sind auf das 
Datengeheimnis zu verpflichten. 6Jedes Geschlecht muss im Berufungsausschuss 
mit mindestens 40 vom Hundert der Mitglieder des Berufungsausschusses vertreten 
sein; erforderlichenfalls ist die Anzahl der externen Mitglieder zu erhöhen. 7Ausnah-
men von Satz 6 müssen vom Präsidium im Benehmen mit der oder dem Gleichstel-
lungsbeauftragten (§ 87) genehmigt werden. 
(3) 1Berufungsvorschläge sollen eine Liste von drei Personen enthalten. 2Nichtbe-
werberinnen und Nichtbewerber dürfen vorgeschlagen werden. 3Frauen bezie-
hungsweise Männer sind bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt zu berücksichti-
gen, solange der Frauen- beziehungsweise Männeranteil unter den Mitgliedern nach 
§ 10 Absatz 1 Nummer 1 in einer Fakultät, bei Hochschulen ohne Fakultäten in der 
Hochschule, 50 vom Hundert nicht erreicht; Ausnahmen sind nur zulässig, wenn in 
der Person einer Mitbewerberin oder eines Mitbewerbers schwerwiegende Gründe 
sozialer Art vorliegen. 4Bei der Beurteilung der Eignung, Leistung und Befähigung 
von Bewerberinnen und Bewerbern mit einer Behinderung sind bisherige Nachteile 
auf Grund der Behinderung zu berücksichtigen. 
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(4) 1Bei der Berufung auf eine Professur können Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren der eigenen Hochschule außer in den Fällen von Absatz 6 Nummer 3 
nur dann berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die Hochschule ge-
wechselt hatten oder mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule 
wissenschaftlich tätig waren. 2Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der eigenen Hochschule können bei der Berufung auf eine Professur 
nur in begründeten Ausnahmefällen berücksichtigt werden; zusätzlich müssen die 
Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen. 
(5) 1Die Hochschulen treffen in Satzungen (Berufungsordnungen) die näheren Re-
gelungen über ihre Verfahren. 2Dabei sind Regelungen vorzusehen, die eine Erhö-
hung des Anteils des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts in der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer zum Ziel haben. 
(6) Eine Ausschreibung und die Aufstellung eines Berufungsvorschlages entfallen: 
1. im Falle des § 16 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 zweiter Halbsatz; 
2. wenn einer Person übergangsweise bis zur endgültigen Besetzung einer Pro-

fessur die Wahrnehmung der Aufgaben einer Professur übertragen wird (Profes-
surenvertretung); 

3. wenn eine Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor auf eine Professur dersel-
ben Hochschule berufen werden soll, sofern bei der Ausschreibung der Junior-
professur auf diese Möglichkeit hingewiesen worden ist (Tenure Track); dies 
setzt voraus, dass die Bewährung der Juniorprofessorin oder des Juniorprofes-
sors in einem durch Satzung geregelten Bewertungsverfahren unter Hinzuzie-
hung externen Sachverstandes festgestellt worden ist; 

4. wenn in einem Ausnahmefall mit Zustimmung des Hochschulrates eine Person 
berufen werden soll, die herausragend geeignet ist und an deren Gewinnung ein 
besonderes Interesse der Hochschule besteht (außerordentliche Berufung); in 
Hochschulen mit Fakultäten ist vorher der zuständige Fakultätsrat, in anderen 
Hochschulen der Hochschulsenat, anzuhören; 

5. ein Professor der Besoldungsgruppe W2, die oder der einen auswärtigen Ruf 
auf eine Professur der Besoldungsgruppe W3 oder auf eine vergleichbare aus-
ländische Professur vorlegt, im Rahmen von Bleibeverhandlungen im Einver-
nehmen mit dem zuständigen Dekanat auf eine Professur der Besoldungs-
gruppe W3 an derselben Hochschulen berufen werden soll; 

6. wenn in einem Ausnahmefall eine nebenberufliche Professorin oder ein neben-
beruflicher Professor nach § 32, die oder der bei der Einstellung ein an ein Be-
rufungsverfahren angelehntes Verfahren durchlaufen hat und deren oder dessen 
Leistungen unter Einbeziehung externen Sachverstandes positiv bewertet wor-
den ist, auf eine Professur an derselben Hochschule berufen werden soll. 
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2. Voraussetzungen für die Berufung in das Professor:innenverhältnis 
 

a) Juniorprofessur  

 
§ 18 HmbHG Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessorinnen und Ju-
niorprofessoren 
(1) Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 
sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen 
1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
2. pädagogische Eignung, 
3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die 

herausragende Qualität einer Promotion nachgewiesen wird. 
(2) Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren mit ärztlichen, zahnärztlichen oder 
tierärztlichen Aufgaben sollen zusätzlich die Anerkennung als Gebietsärztin oder 
Gebietsarzt, Gebietszahnärztin oder Gebietszahnarzt oder Gebietstierärztin oder 
Gebietstierarzt nachweisen, soweit für das betreffende Gebiet nach Landesrecht 
eine entsprechende Weiterbildung vorgesehen ist. 
(3) Auf eine Juniorprofessur mit erziehungswissenschaftlichen oder fachdidakti-
schen Aufgaben in der Lehrerausbildung soll nur berufen werden, wer eine dreijäh-
rige Schulpraxis oder vergleichbare Praxiserfahrungen nachweist. 
(4) 1Sofern vor oder nach der Promotion eine Beschäftigung als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als wissenschaftliche Hilfskraft 
erfolgt ist, sollen Promotions- und Beschäftigungsphase zusammen nicht mehr als 
sechs Jahre, im Bereich der Medizin nicht mehr als neun Jahre betragen haben. 
2Verlängerungen nach § 2 Absatz 5 Satz 1 Nummern 1 und 3 bis 5 des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetzes vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506) in der jeweils gel-
tenden Fassung bleiben hierbei außer Betracht; § 2 Absatz 3 Satz 1 des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetzes gilt entsprechend. 3Behinderungsbedingte Überschrei-
tungen dieser Zeiträume bleiben außer Betracht. 
(5) Die in Absatz 4 genannte Frist von sechs Jahren gilt insbesondere dann nicht, 
wenn in dem betreffenden Fachgebiet längere Beschäftigungszeiten als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter erforderlich sind. 

b) Professur  

 
§ 15 HmbHG Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professo-
ren 
(1) Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren sind neben 
den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen 
1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
2. die pädagogische Eignung für die Lehre an der Hochschule, 
3. die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit und 
4. darüber hinaus je nach den Anforderungen der Stelle 

a) zusätzliche wissenschaftliche (Absatz 4) oder zusätzliche künstlerische 
Leistungen (Absatz 5) oder 
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b) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftli-
cher Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen berufli-
chen Praxis, von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbe-
reichs ausgeübt worden sein müssen. 

(2) Die pädagogische Eignung wird in der Regel durch entsprechende Leistungen 
im Rahmen der Juniorprofessur nachgewiesen. 
(3) Die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit (Absatz 1 Nummer 3) 
wird in der Regel durch eine qualifizierte Promotion nachgewiesen; an die Stelle der 
Promotion kann eine gleichwertige wissenschaftliche Leistung treten. 
(4) 1Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach Absatz 1 Nummer 4 Buch-
stabe a werden in der Regel im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht. 2Sie können 
auch im Rahmen einer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule oder einer außeruniversitären For-
schungseinrichtung oder im Rahmen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in der Wirt-
schaft oder im Rahmen einer anderen gleichwertigen Tätigkeit im In- oder Ausland 
erbracht werden. 3Sie sollen nicht Gegenstand eines Prüfungsverfahrens sein. 
(5) Bei Professuren mit künstlerischen Aufgaben werden die besondere Befähigung 
zu künstlerischer Arbeit (Absatz 1 Nummer 3) und die zusätzlichen künstlerischen 
Leistungen (Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a) durch entsprechende hervorragende 
Leistungen während einer mehrjährigen künstlerischen Tätigkeit nachgewiesen. 
(6) Bei Professuren in der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
müssen die Einstellungsvoraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b 
nachgewiesen werden; in besonders begründeten Ausnahmefällen können auch 
Personen berufen werden, die die Einstellungsvoraussetzungen nach Absatz 1 
Nummer 4 Buchstabe a erfüllen. 
(7) 1Die Einstellung setzt bei Professuren mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärzt-
lichen Aufgaben außerdem voraus, dass zusätzlich die Anerkennung als Gebiets-
ärztin oder Gebietsarzt, Gebietszahnärztin oder Gebietszahnarzt oder Gebietstier-
ärztin oder Gebietstierarzt nachgewiesen wird, sofern für das betreffende Gebiet 
nach Landesrecht eine entsprechende Weiterbildung vorgesehen ist. 2Auf eine Pro-
fessur mit erziehungswissenschaftlichen oder fachdidaktischen Aufgaben in der 
Lehrerausbildung kann nur berufen werden, wer eine dreijährige Schulpraxis oder 
entsprechende andere Praxiserfahrungen nachweist. 
(8) Soweit es den Eigenarten des Faches und den Anforderungen der Stelle ent-
spricht, kann abweichend von den Absätzen 1 bis 6 und Absatz 7 Satz 2 auch ein-
gestellt werden, wer die allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen erfüllt, her-
vorragende fachbezogene Leistungen in der Praxis und die pädagogische Eignung 
nachweist. 
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3. Sonderfall: Regelungen zu Tenure Track  
 
§ 14 HmbHG Berufungsvorschläge 
(1) 1Die Hochschule überprüft bei freien oder frei werdenden Professuren und Juni-
orprofessuren die zukünftige Verwendung der Stelle. 2Professuren und Juniorprofes-
suren, die besetzt oder wieder besetzt werden sollen, sind von der Hochschule öf-
fentlich, in der Regel international, auszuschreiben. 3Bei der Ausschreibung ist auf 
die Regelung des § 12 Absatz 7 Satz 2 hinzuweisen und eine über das Erforderliche 
hinausgehende fachliche Verengung zu vermeiden. 
(2) 1In den Hochschulen werden Berufungsausschüsse gebildet, die rechtzeitig die 
Berufungsvorschläge aufstellen. 2Ihnen gehören Vertreterinnen und Vertreter der in 
§ 10 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 genannten Gruppen an. 3Die Professorinnen und 
Professoren verfügen mindestens über die absolute Mehrheit der Sitze und Stim-
men, die in § 10 Absatz 1 Nummern 2 und 3 genannten Gruppen über je eine Ver-
treterin oder einen Vertreter. 4In Hochschulen mit Fakultäten werden Berufungsaus-
schüsse von der Fakultät gebildet; der Fakultätsrat entscheidet über den vom Beru-
fungsausschuss vorgelegten Berufungsvorschlag und leitet ihn über das Dekanat an 
das Präsidium weiter. 5Mindestens zwei Professorinnen oder Professoren im Beru-
fungsausschuss dürfen nicht Mitglieder der Hochschule nach § 8 Absatz 1 sein (ex-
terne Mitglieder); diese Personen werden vom Präsidium benannt und sind auf das 
Datengeheimnis zu verpflichten. 6Jedes Geschlecht muss im Berufungsausschuss 
mit mindestens 40 vom Hundert der Mitglieder des Berufungsausschusses vertreten 
sein; erforderlichenfalls ist die Anzahl der externen Mitglieder zu erhöhen. 7Ausnah-
men von Satz 6 müssen vom Präsidium im Benehmen mit der oder dem Gleichstel-
lungsbeauftragten (§ 87) genehmigt werden. 
(3) 1Berufungsvorschläge sollen eine Liste von drei Personen enthalten. 2Nichtbe-
werberinnen und Nichtbewerber dürfen vorgeschlagen werden. 3Frauen bezie-
hungsweise Männer sind bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt zu berücksichti-
gen, solange der Frauen- beziehungsweise Männeranteil unter den Mitgliedern nach 
§ 10 Absatz 1 Nummer 1 in einer Fakultät, bei Hochschulen ohne Fakultäten in der 
Hochschule, 50 vom Hundert nicht erreicht; Ausnahmen sind nur zulässig, wenn in 
der Person einer Mitbewerberin oder eines Mitbewerbers schwerwiegende Gründe 
sozialer Art vorliegen. 4Bei der Beurteilung der Eignung, Leistung und Befähigung 
von Bewerberinnen und Bewerbern mit einer Behinderung sind bisherige Nachteile 
auf Grund der Behinderung zu berücksichtigen. 
(4) 1Bei der Berufung auf eine Professur können Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren der eigenen Hochschule außer in den Fällen von Absatz 6 Nummer 3 
nur dann berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die Hochschule ge-
wechselt hatten oder mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule 
wissenschaftlich tätig waren. 2Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der eigenen Hochschule können bei der Berufung auf eine Professur 
nur in begründeten Ausnahmefällen berücksichtigt werden; zusätzlich müssen die 
Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen. 
(5) 1Die Hochschulen treffen in Satzungen (Berufungsordnungen) die näheren Re-
gelungen über ihre Verfahren. 2Dabei sind Regelungen vorzusehen, die eine Erhö-
hung des Anteils des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts in der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer zum Ziel haben. 
(6) Eine Ausschreibung und die Aufstellung eines Berufungsvorschlages entfallen: 
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1. im Falle des § 16 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 zweiter Halbsatz; 
2. wenn einer Person übergangsweise bis zur endgültigen Besetzung einer Pro-

fessur die Wahrnehmung der Aufgaben einer Professur übertragen wird (Profes-
surenvertretung); 

3. wenn eine Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor auf eine Professur dersel-
ben Hochschule berufen werden soll, sofern bei der Ausschreibung der Junior-
professur auf diese Möglichkeit hingewiesen worden ist (Tenure Track); dies 
setzt voraus, dass die Bewährung der Juniorprofessorin oder des Juniorprofes-
sors in einem durch Satzung geregelten Bewertungsverfahren unter Hinzuzie-
hung externen Sachverstandes festgestellt worden ist; 

4. wenn in einem Ausnahmefall mit Zustimmung des Hochschulrates eine Person 
berufen werden soll, die herausragend geeignet ist und an deren Gewinnung ein 
besonderes Interesse der Hochschule besteht (außerordentliche Berufung); in 
Hochschulen mit Fakultäten ist vorher der zuständige Fakultätsrat, in anderen 
Hochschulen der Hochschulsenat, anzuhören; 

5. ein Professor der Besoldungsgruppe W2, die oder der einen auswärtigen Ruf 
auf eine Professur der Besoldungsgruppe W3 oder auf eine vergleichbare aus-
ländische Professur vorlegt, im Rahmen von Bleibeverhandlungen im Einver-
nehmen mit dem zuständigen Dekanat auf eine Professur der Besoldungs-
gruppe W3 an derselben Hochschulen berufen werden soll; 

6. wenn in einem Ausnahmefall eine nebenberufliche Professorin oder ein neben-
beruflicher Professor nach § 32, die oder der bei der Einstellung ein an ein Be-
rufungsverfahren angelehntes Verfahren durchlaufen hat und deren oder dessen 
Leistungen unter Einbeziehung externen Sachverstandes positiv bewertet wor-
den ist, auf eine Professur an derselben Hochschule berufen werden soll. 
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4. Beschäftigungsstatus/Möglichkeit zur Verbeamtung/Angestelltenverhält-
nis/Besoldung  

 

a) Beschäftigungsstatus/Möglichkeit zur Verbeamtung/Angestelltenverhält-
nis 

 
§ 16 HmbHG Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen und Professoren 
(1) 1Professorinnen und Professoren werden, soweit sie in das Beamtenverhältnis 
berufen werden, vorbehaltlich des Satzes 2 und des Absatzes 2 zu Beamtinnen oder 
Beamten auf Lebenszeit ernannt. 2Sie sollen zunächst zu Beamtinnen oder Beamten 
auf Probe ernannt werden, wenn sie nicht bereits Professorin, Professor, Juniorpro-
fessorin, Juniorprofessor, Hochschuldozentin, Hochschuldozent, Oberassistentin, 
Oberassistent, Oberingenieurin, Oberingenieur, wissenschaftliche oder künstleri-
sche Assistentin oder wissenschaftlicher oder künstlerischer Assistent gewesen 
sind; die Probezeit dauert ein Jahr. 
(2) 1Professorinnen und Professoren können zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit 
ernannt werden 
1. zur Wahrnehmung der Funktion von Oberärztinnen oder Oberärzten für höchs-

tens sechs Jahre oder, soweit sie nach der Promotion in der Regel weniger als 
fünf Jahre an der Hochschule beschäftigt waren, für höchstens neun Jahre, 

2. zur Gewinnung von Personen, die in der Wissenschaft, der Kunst oder sonst in 
ihrer Berufspraxis hervorragende Leistungen aufweisen können, für höchstens 
sechs Jahre, 

3. für eine befristete Tätigkeit im Hochschulbereich, wenn dem Land die entstehen-
den Kosten ganz oder überwiegend von dritter Seite erstattet werden, für höchs-
tens sechs Jahre, 

4. wenn es sich um die erste Berufung in ein Professorenamt handelt, für höchs-
tens sechs Jahre; das Beamtenverhältnis kann in ein Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit umgewandelt werden, wenn die Hochschule zuvor ein Bewertungsver-
fahren durchgeführt hat, dessen Ergebnis positiv war. 

2Eine Verlängerung ist nur nach § 24 Absatz 1 zulässig. 3Die erneute Einstellung als 
Professorin oder Professor unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit ist zu-
lässig 
1. in den Fällen des Satzes 1 Nummern 1 und 2, soweit die zulässige Amtszeit 

nicht ausgeschöpft worden ist und die verbleibende Amtszeit mindestens zwei 
Jahre beträgt 

2. im Fall des Satzes 1 Nummer 3. 
(3) 1Professorinnen und Professoren können ohne ihre Zustimmung in ein gleich-
wertiges Amt an einer anderen Hochschule abgeordnet oder versetzt werden, wenn 
die Hochschule oder die Hochschuleinrichtung, an der sie tätig sind, aufgelöst oder 
mit einer anderen Hochschule zusammengeschlossen wird oder wenn die Studien- 
oder Fachrichtung, in der sie tätig sind, ganz oder teilweise aufgegeben oder an eine 
andere Hochschule verlegt wird. 2In diesen Fällen beschränkt sich die Mitwirkung 
der aufnehmenden Hochschule oder Hochschuleinrichtung bei der Einstellung auf 
eine Anhörung. 
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(4) Erfordert der Aufgabenbereich einer Hochschuleinrichtung eine regelmäßige 
oder planmäßige Anwesenheit von Professorinnen und Professoren, kann die Ar-
beitszeit für bestimmte Beamtengruppen nach § 61 des Hamburgischen Beamten-
gesetzes (HmbBG) vom 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 405) in der jeweils gel-
tenden Fassung geregelt werden. 
(5) 1Professorinnen und Professoren haben ihren Erholungsurlaub während der vor-
lesungsfreien Zeit zu nehmen. 2Ausnahmen sind zulässig, soweit 
1. der Lehrveranstaltungsplan eine andere Regelung erfordert, 
2. Belange der Krankenversorgung oder der betrieblichen Sicherheit anderenfalls 

nicht gewahrt werden können; das notwendige Lehrangebot ist sicherzustellen. 
(6) 1Bei Professuren, bei denen die Verbindung zur Praxis aufrecht erhalten werden 
soll, oder in anderen begründeten Fällen, ist die Beschäftigung im Umfang von min-
destens der Hälfte der Aufgaben einer vollen Professur zulässig, wenn die Stelle 
entsprechend ausgeschrieben worden ist (Teilzeitprofessur). 2Die Wahrnehmung ei-
ner Teilzeitprofessur im Beamtenverhältnis ist nur auf Antrag der Bewerberin oder 
des Bewerbers zulässig. 
(7) 1Bei Professorinnen und Professoren im Beamtenverhältnis kann der Eintritt in 
den Ruhestand in begründeten Ausnahmefällen um bis zu drei Jahre hinausgescho-
ben werden. 2Voraussetzung hierfür sind besondere wissenschaftliche oder künstle-
rische Leistungen sowie eine Vereinbarung zwischen der Professorin oder dem Pro-
fessor und der Hochschule über den Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand. 3Die 
Vereinbarung bedarf der Zustimmung des Präsidiums, in Hochschulen mit Fakultä-
ten auch der Zustimmung des Dekanats. 
(8) Professorinnen und Professoren stehen nach dem Eintritt in den Ruhestand aus-
schließlich die mit der Lehrbefugnis verbundenen Rechte zur Abhaltung von Lehr-
veranstaltungen und zur Beteiligung an Prüfungsverfahren zu. 
(9) 1Eine Professorin oder ein Professor aus der Hochschule oder aus einer anderen 
Hochschule aus dem In- oder Ausland, die oder der in den Ruhestand getreten ist, 
kann bei hervorragender Eignung als Professorin oder als Professor an der Hoch-
schule beschäftigt werden, jedoch nicht länger als bis zum Ende des letzten Monats 
des Semesters, in dem das 75. Lebensjahr vollendet wird. 2Die §§ 13 und 14 finden 
keine Anwendung. 3Die Beschäftigung erfolgt auf der Grundlage eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages, den die Hochschule mit der Professorin oder dem Professor 
abschließt. 4§ 17 Absatz 3 gilt entsprechend. 5In dem Vertrag ist zu regeln, welche 
Rechte und Pflichten die Professorin oder der Professor in Forschung und Lehre hat 
und, wenn es sich um eine Professorin oder einen Professor aus einer anderen 
Hochschule handelt, ob und in welchem Umfange ihr oder ihm nach Ablauf der Be-
schäftigungszeit die in Satz 4 und Absatz 8 bezeichneten Rechte zustehen. 
 
§ 19 HmbHG Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren 
(1) 1Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren werden für die Dauer von drei Jah-
ren zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit ernannt. 2Das Dienstverhältnis der Juni-
orprofessorin oder des Juniorprofessors soll mit ihrer oder seiner Zustimmung im 
Laufe des dritten Jahres um weitere drei Jahre verlängert werden, wenn sie oder er 
sich als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer bewährt hat; anderenfalls kann das 
Dienstverhältnis mit Zustimmung der Juniorprofessorin oder des Juniorprofessors 
um höchstens ein Jahr verlängert werden. 3Bei der Beurteilung der Bewährung von 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren mit einer Behinderung sind die 
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bisherigen Nachteile auf Grund der Behinderung zu berücksichtigen. 4Eine weitere 
Verlängerung ist abgesehen von den Fällen des § 24 nicht zulässig; dies gilt auch 
für eine erneute Einstellung als Juniorprofessorin oder Juniorprofessor. 
(2) § 16 Absätze 3 bis 5 findet auf Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren ent-
sprechende Anwendung. 
 
§ 24 HmbHG Sonderregelungen für Beamtinnen und Beamte auf Zeit 
(1) Soweit Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer oder wissenschaftliche und 
künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Beamtinnen oder Beamte auf Zeit 
sind, ist das Dienstverhältnis, sofern dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, auf 
Antrag der Beamtin oder des Beamten in entsprechender Anwendung von § 2 Ab-
satz 5 des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes zu verlängern. 
(2) Die Dienstzeit von Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren sowie von wis-
senschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sinne des 
§ 28 Absatz 2 Satz 1 im Beamtenverhältnis auf Zeit wird auf Antrag bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 Satz 4 des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
um bis zu einem Jahr je Kind, höchstens jedoch um zwei Jahre verlängert. 
 
§ 31 HmbHG Beamtenrecht, Angestellte 
(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten für das beamtete wissen-
schaftliche und künstlerische Personal die allgemeinen beamtenrechtlichen Vor-
schriften. 
(2) 1Wissenschaftliches und künstlerisches Personal kann auch in einem Angestell-
tenverhältnis beschäftigt werden. 2In diesem Fall sind die Vorschriften dieses Ab-
schnitts sinngemäß anzuwenden. 
 
§ 32 HmbHG Nebenberuflich tätige Professorinnen und Professoren in künst-
lerischen Studiengängen 
(1) 1In künstlerischen Studiengängen können Professorinnen und Professoren ne-
benberuflich in einem öffentlich-rechtlichen Beschäftigungsverhältnis mit weniger als 
der Hälfte der Lehrverpflichtung ihrer hauptberuflich tätigen Kolleginnen und Kolle-
gen befristet oder unbefristet beschäftigt werden. 2Die für hauptberufliche Professo-
rinnen und Professoren geltenden Regelungen dieses Gesetzes sind entsprechend 
anzuwenden. 
(2) 1Das Beschäftigungsverhältnis ist zu befristen, wenn die wahrzunehmende Auf-
gabe von begrenzter Dauer oder wenn die künstlerische Aktualität wesentlicher 
Grund der Beschäftigung ist. 2Das Beschäftigungsverhältnis kann befristet werden, 
wenn das Fortbestehen der hauptberuflichen Tätigkeit in der bei Vertragsschluss 
bestehenden Form einer der Gründe der Beschäftigung ist. 3Das Beschäftigungs-
verhältnis kann ohne Angabe von Gründen bis zum Ablauf des ersten Monats eines 
Semesters zum Semesterende gekündigt werden. 
(3) Das Beschäftigungsverhältnis wird durch öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt. 
 
§ 7 BeamtStG2 Voraussetzungen des Beamtenverhältnisses 
(1) 1In das Beamtenverhältnis darf nur berufen werden, wer 
1. Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgeset-

zes ist oder die Staatsangehörigkeit 
c) eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 
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d) eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder 

e) eines Drittstaates, dem die Bundesrepublik Deutschland und die Europäi-
sche Union vertraglich einen entsprechenden Anspruch auf Anerkennung 
von Berufsqualifikationen eingeräumt haben, 

besitzt, 
2. die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundord-

nung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten, und 
3. die nach Landesrecht vorgeschriebene Befähigung besitzt. 
2In das Beamtenverhältnis darf nicht berufen werden, wer unveränderliche Merkmale 
des Erscheinungsbilds aufweist, die mit der Erfüllung der Pflichten nach § 34 Absatz 
2 nicht vereinbar sind. 
(2) Wenn die Aufgaben es erfordern, darf nur eine Deutsche oder ein Deutscher im 
Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes in ein Beamtenverhältnis beru-
fen werden. 
(3) Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 können nur zugelassen werden, 
wenn 
1. für die Gewinnung der Beamtin oder des Beamten ein dringendes dienstliches 

Interesse besteht oder 
2. bei der Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern und anderen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals in das Beamtenverhältnis andere wichtige Gründe vorliegen. 

b) Besoldung 

 
§ 31 HmbBesG3 Besoldungsordnung W 
1Die Ämter der Professorinnen, Professoren, Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren und ihre Besoldungsgruppen sind in der Besoldungsordnung W (Anlage 
IV) geregelt. 2Die Grundgehaltssätze sind in der Anlage VI ausgewiesen. 3Die Sätze 
1 und 2 gelten auch für hauptberufliche Leiterinnen und Leiter und Mitglieder von 
Leitungsgremien an Hochschulen, die nicht Professorin oder Professor sind, soweit 
ihre Ämter nicht Besoldungsgruppen in der Besoldungsordnung A und B zugewiesen 
sind. 
 
§ 32 HmbBesG Leistungsbezüge 
In den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 werden nach Maßgabe der nachfolgenden 
Vorschriften neben dem als Mindestbezug gewährten Grundgehalt Leistungsbezüge 
vergeben: 
1. aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen, 
2. für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbildung und Nach-

wuchsförderung sowie 
3. für die Wahrnehmung von Funktionen in der Hochschulleitung sowie in der Fa-

kultätsleitung. 
 
§ 33 HmbBesG Grund-, Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge 
(1) 1Aus Anlass von Berufungsverhandlungen werden einmalig unbefristete grund-
legende Leistungsbezüge gewährt (Grundleistungsbezüge) 2Darüber hinaus können 
Leistungsbezüge gewährt werden, soweit dies erforderlich ist, um eine Professorin 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Gewinnung und Berufung internationaler Professor:innen 
Stand: 14.10.2024  
 

13 
 

oder einen Professor für die Hochschule zu gewinnen (Berufungs-Leistungsbezüge) 
oder zum Verbleiben an der Hochschule zu bewegen (Bleibe-Leistungsbezüge). 
(2) Bei der Entscheidung über die Gewährung von Berufungs- und Bleibe-Leistungs-
bezügen nach Absatz 1 Satz 2 sind insbesondere die individuelle Qualifikation, vor-
liegende Evaluationsergebnisse, die Bewerberlage und die Arbeitsmarktsituation in 
dem jeweiligen Fach zu berücksichtigen. 
(3) Die Gewährung von Bleibe-Leistungsbezügen setzt voraus, dass die Professorin 
oder der Professor den Ruf einer anderen Hochschule oder das Einstellungsangebot 
eines anderen Arbeitgebers vorlegt. 
(4) 1Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge können befristet oder unbefristet ver-
geben werden. 2Leistungsbezüge nach Absatz 1 nehmen an allgemeinen Besol-
dungsanpassungen teil. 
(5) Neue und höhere Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge sollen bei einem Ruf 
von einer Hochschule zu einer anderen Hochschule im Inland oder einer internen 
Berufung frühestens nach Ablauf von drei Jahren seit der letzten Gewährung aus 
einem solchen Anlass gewährt werden. 
 
§ 34 HmbBesG Besondere Leistungsbezüge 
(1) Neben den Leistungsbezügen nach § 33 können als Einmalzahlung oder als mo-
natliche Zahlungen Leistungsbezüge für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, 
Kunst, Weiterbildung oder Nachwuchsförderung vergeben werden (besondere Leis-
tungsbezüge). 
(2) 1Bei der Vergabe besonderer Leistungsbezüge als monatliche Zahlungen müs-
sen die besonderen Leistungen in der Regel über mehrere Jahre erbracht werden. 
2Die monatlichen Zahlungen sind bei der ersten Vergabe für einen Zeitraum bis zu 
fünf Jahren zu befristen; bei Anträgen auf Überleitung in die Besoldungsordnung W 
nach § 41 Absatz 1 Satz 2 können besondere Leistungsbezüge auch unbefristet 
vergeben werden, soweit sie zusammen mit den übrigen Dienstbezügen in dem Amt 
der Besoldungsordnung W die bisherigen Dienstbezüge in dem Amt der Besol-
dungsordnung C nicht übersteigen. 3Bei wiederholter Vergabe für sich unmittelbar 
anschließende weitere Zeiträume können sie unbefristet vergeben werden, sind 
dann jedoch mit einem Widerrufsvorbehalt für den Fall einer erheblichen Leistungs-
minderung zu versehen. 4Die monatlichen Zahlungen nehmen an allgemeinen Be-
soldungsanpassungen teil. 
(3) Besondere Leistungen in der Forschung können insbesondere nachgewiesen 
werden durch 
1. Forschungsevaluationen, 
2. Auszeichnungen, 
3. Publikationen, 
4. Erfindungen, Patente, technologische Entwicklungen, 
5. die wissenschaftliche Redaktion von Fachzeitschriften, 
6. Aufbau und Leitung wissenschaftlicher Arbeitsgruppen, 
7. Gutachter- und Vortragstätigkeiten, 
8. künstlerische Entwicklungsvorhaben, Ausstellungen, Präsentationen. 
(4) Besondere Leistungen in der Lehre können insbesondere nachgewiesen werden 
durch 
1. Lehrevaluationen, 
2. studentische Bewertung von Lehrveranstaltungen, 
3. Lehrtätigkeiten, die über die Lehrverpflichtung hinaus geleistet werden, 
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4. Tätigkeiten, die wie die Betreuung von Arbeiten mit den Lehraufgaben zusam-
menhängen, soweit sie nicht auf die Lehrverpflichtung anzurechnen sind, 

5. die Entwicklung, Implementierung und Durchführung von Curricula oder curricu-
laren Elementen (Modulen, Lehrveranstaltungen, Studiengängen und interdis-
ziplinären Projekten), 

6. die Entwicklung und den erfolgreichen Einsatz von Lernformen, Lehr- und Lern-
materialien, 

7. die Entwicklung und Implementierung innovativer Prüfungsmethoden, 
8. die Entwicklung oder Umsetzung neuartiger Beratungs- und Betreuungskon-

zepte sowie ein besonderes Engagement in der Studienberatung, 
9. die Entwicklung und Umsetzung eines Schülerstudiums für besonders Begabte. 
(5) Besondere Leistungen in Forschung und Lehre können auch durch das Einwer-
ben von Drittmitteln nachgewiesen werden, falls daraus nicht eine Forschungs- oder 
Lehrzulage nach § 39 gewährt wird. 
 
§ 35 HmbBesG Funktions-Leistungsbezüge 
(1) Leistungsbezüge für die Wahrnehmung von Funktionen in der Leitung einer 
Hochschule, Fakultät oder Organisationseinheit (Funktions-Leistungsbezüge) wer-
den nur gewährt 
1. hauptamtlichen Präsidiums- und Dekanatsmitgliedern und 
2. Professorinnen und Professoren, die neben ihren grundsätzlich überwiegenden 

anderen Hochschullehreraufgaben eine der folgenden Funktionen wahrnehmen: 
a) Dekanin, Dekan, Prodekanin oder Prodekan einer Fakultät oder des Fach-

hochschulbereichs der Akademie der Polizei Hamburg, 
b) Vizepräsidentin oder Vizepräsident einer Hochschule, 
c) Leiterin oder Leiter einer Organisationseinheit nach § 92a des Hamburgi-

schen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171), 
zuletzt geändert am 8. Juli 2014 (HmbGVBl. S. 269), in der jeweils geltenden 
Fassung. 

(2) 1Bei der Bemessung der Funktions-Leistungsbezüge sind auch die im Einzelfall 
mit der Funktion verbundene Verantwortung und Belastung sowie die Größe und 
Bedeutung der Hochschule oder Fakultät zu berücksichtigen. 2Der Grundsatz der 
funktionsgerechten Besoldung gemäß § 21 ist zu beachten. 3Funktions-Leistungs-
bezüge nehmen an allgemeinen Besoldungsanpassungen teil. 4Funktions-Leis-
tungsbezüge für die in Absatz 1 Nummer 1 genannten Ämter können ganz oder teil-
weise erfolgsabhängig gewährt werden. 
 
§ 36 HmbBesG Höhe der Leistungsbezüge 
(1) Grundleistungsbezüge nach § 33 Absatz 1 Satz 1 sind in der sich aus der Anlage 
IXa ergebenden Höhe zu gewähren. 
(2) Leistungsbezüge dürfen insgesamt den Unterschiedsbetrag zwischen den 
Grundgehältern der Besoldungsgruppe W 3 und der Besoldungsgruppe B 10 nicht 
übersteigen; hiervon ausgenommen sind die in Absatz 3 geregelten Sachverhalte. 
(3) 1Leistungsbezüge dürfen den Unterschiedsbetrag zwischen den Grundgehältern 
der Besoldungsgruppe W 3 und der Besoldungsgruppe B 10 übersteigen, wenn dies 
erforderlich ist, um die Professorin oder den Professor aus dem Bereich außerhalb 
der deutschen Hochschulen zu gewinnen oder um die Abwanderung der Professorin 
oder des Professors in den Bereich außerhalb der deutschen Hochschulen abzu-
wenden. 2Leistungsbezüge dürfen den Unterschiedsbetrag zwischen den 
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Grundgehältern der Besoldungsgruppe W 3 und der Besoldungsgruppe B 10 ferner 
übersteigen, wenn die Professorin oder der Professor bereits an ihrer oder seiner 
bisherigen Hochschule Leistungsbezüge erhält, die den Unterschiedsbetrag zwi-
schen den Grundgehältern der Besoldungsgruppe W 3 und der Besoldungsgruppe 
B 10 übersteigen und dies erforderlich ist, um die Professorin oder den Professor für 
eine hamburgische Hochschule zu gewinnen oder ihre oder seine Abwanderung an 
eine andere deutsche Hochschule zu verhindern. 
(4) 1Absatz 3 gilt entsprechend für hauptberufliche Leiterinnen und Leiter und Mit-
glieder von Leitungsgremien an Hochschulen, die nicht Professorin oder Professor 
sind. 2Darüber hinaus dürfen die Leistungsbezüge für Präsidentinnen und Präsiden-
ten der Hochschulen mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde den Unter-
schiedsbetrag zwischen den Grundgehältern der Besoldungsgruppe W 3 und der 
Besoldungsgruppe B 10 übersteigen, wenn dies erforderlich ist, um die Person für 
die Leitung der Hochschule zu gewinnen. 
 
§ 39 HmbBesG Forschungs- und Lehrzulage 
(1) 1Die für die Gewährung von Leistungsbezügen an Professorinnen und Professo-
ren zuständigen Stellen können Professorinnen und Professoren einschließlich der 
Juniorprofessorinnen und -professoren, die private oder öffentliche Mittel Dritter für 
Forschungs- oder Lehrvorhaben der Hochschule einwerben und diese Vorhaben 
durchführen, aus diesen Mitteln im Rahmen ihrer Zweckbindung und für den Zeit-
raum, für den diese Mittel gezahlt werden, eine nicht ruhegehaltfähige Zulage (For-
schungs- oder Lehrzulage) zahlen. 2Forschungs- oder Lehrzulagen können Junior-
professorinnen und -professoren längstens für die Dauer ihres Dienstverhältnisses 
als Juniorprofessorin oder Juniorprofessor gezahlt werden. 
(2) Eine Lehrzulage darf nur unter der Voraussetzung gezahlt werden, dass die ent-
sprechende Lehrtätigkeit nicht auf die Lehrverpflichtung angerechnet wird. 
(3) Forschungs- und Lehrzulagen dürfen jährlich die Höhe des Jahresgrundgehalts 
der Professorin, des Professors, der Juniorprofessorin oder des Juniorprofessors 
nicht überschreiten.  
 
Anlage IV4 Besoldungsordnung W 
 
Besoldungsgruppe W 1 
 
Juniorprofessorin oder Juniorprofessor 
 
Besoldungsgruppe W 2 
 
Kanzlerin oder Kanzler 
der Hochschule für bildende Künste Hamburg – 
der Hochschule für Musik und Theater Hamburg – 
 
Professorin oder Professor 
an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
an der HafenCity Universität Hamburg – Universität für Baukunst und Metropolen-
entwicklung – 
am Fachhochschulbereich der Akademie der Polizei Hamburg 
an der Beruflichen Hochschule Hamburg 
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Professorin oder Professor an einer Kunsthochschule 
an der Hochschule für bildende Künste Hamburg 
an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg 
 
Universitätsprofessorin oder Universitätsprofessor 
an der Universität Hamburg 
an der HafenCity Universität Hamburg – Universität für Baukunst und Metropolen-
entwicklung 
an der Technischen Universität Hamburg 
 
Vizepräsidentin oder Vizepräsident 
der Beruflichen Hochschule Hamburg – 
 
Körperschaftsbeamtinnen und -beamte: 
 
Universitätsprofessorin oder Universitätsprofessor 
am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
 
Geschäftsführerin oder Geschäftsführer der Medizinischen Fakultät des Universi-
tätsklinikums Hamburg-Eppendorf 
 
Besoldungsgruppe W 3 
 
Dekanin oder Dekan 
der Fakultät einer Hochschule gemäß § 1 Absatz 2 Satz 1 HmbHG – 
 
Kanzlerin oder Kanzler 
der Universität Hamburg – 
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg – 
der Technischen Universität Hamburg 
der HafenCity Universität Hamburg – 
der Beruflichen Hochschule Hamburg – 
 
Präsidentin oder Präsident 
der Universität Hamburg – 
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg – 
der Hochschule für bildende Künste Hamburg – 
der Hochschule für Musik und Theater Hamburg – 
der Technischen Universität Hamburg 
der HafenCity Universität Hamburg – Universität für Baukunst und Metropolenent-
wicklung – 
der Beruflichen Hochschule Hamburg – 
 
Professorin oder Professor 
an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
an der HafenCity Universität Hamburg – Universität für Baukunst und Metropolen-
entwicklung – 
am Fachhochschulbereich der Akademie der Polizei Hamburg 
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der Beruflichen Hochschule Hamburg – 
 
Professorin oder Professor an einer Kunsthochschule 
an der Hochschule für bildende Künste Hamburg 
an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg 
 
Universitätsprofessorin oder Universitätsprofessor 
an der Universität Hamburg 
an der HafenCity Universität Hamburg – Universität für Baukunst und Metropolen-
entwicklung 
an der Technischen Universität Hamburg 
 
Vizepräsidentin oder Vizepräsident 
der Universität Hamburg – 
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg – 
der Hochschule für bildende Künste – 
der Hochschule für Musik und Theater – 
der Technischen Universität Hamburg 
der HafenCity Universität Hamburg – 
 
Körperschaftsbeamtinnen und -beamte: 
 
Universitätsprofessorin oder Universitätsprofessor 
am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
 
Dekanin oder Dekan der Medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Ham-
burg-Eppendorf 

 
 

1 Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG) vom 18. Juli 2001, HmbGVBl. S. 171; zuletzt geändert 
durch 13. Änderungsgesetz vom 10. September 2024, HmbGVBl. S. 480. 
2 Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beamtensta-
tusgesetz – BeamtStG) vom 17. Juni 2008, BGBl. I S. 1010; zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 20. Dezember 2023, BGBl. 2023 I Nr. 389. 
3 Hamburgisches Besoldungsgesetz (HmbBesG) vom 26. Januar 2010, HmbGVBl. S. 23; zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 17. November 2023, HmbGVBl. S. 361. 
4 Anlage IV: Text gilt seit 01. Januar 2020. 
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